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Kernarbeitszeiten 
09:00-12:00 Uhr 
14:00-15:30 Uhr 
Freitag 9:00-12:00 Uhr 

Verkehrsanbindung 
Bus ab Hauptbahnhof 
Linien 8,9,27,460 bis Haltestelle 
Stadttheater 

Parkmöglichkeiten 
Parkhaus Görresplatz 
Behindertenparkplatz: Regierungsstr. 
vor dem Oberlandesgericht 

  

 
 
 
 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Postfach 20 03 61 | 56003 Koblenz 
  

Per E-Mail: 
Verbandsgemeinde Diez 
 
 

Louise-Seher-Str. 1 
65582 Diez 
 
 

 REGIONALSTELLE  
GEWERBEAUFSICHT  
  
Stresemannstraße 3-5  
56068 Koblenz  
Telefon 0261 120-0  
Telefax 0261 120-2171  
poststelle@sgdnord.rlp.de  
www.sgdnord.rlp.de  
 
14.08.2025 
 

Mein Aktenzeichen 
23/01/6/2025/0264/FIX 
Bitte immer angeben! 
 

Ihr Schreiben vom 
31.07.2025  
 

  

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
Philip Fix  
Philip.Fix@sgdnord.rlp.de 
 

Telefon / Fax 
0261 120-2053 
 

 

 

 

Aufstellung des Bebauungsplans „Am Beckers Garten“ der Ortsgemeinde Hor-
hausen 

Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

aus Sicht des Immissionsschutzes ergeben sich zur o. a. Bauleitplanung folgende Hin-

weise und Anregungen: 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass es aufgrund der Betriebsaktivität des unmittelbar 

am Plangebiet angrenzenden landwirtschaftlichen Betrieb mit Hofstelle zu einer Lärm-

broblematik im Plangebiet kommen kann. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

gez. 

 

Philip Fix  

 















Bankverbindung: Kontoinhaber: Landesoberkasse Koblenz 
Bundesbank Filiale Ludwigshafen 
BIC MARKDEF1545 
IBAN DE79 5450 0000 0054 5015 05 
USt.-IdNr. DE355604202 

 

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz  
Postfach 10 02 55 | 55133 Mainz  

 
Verbandsgemeindeverwaltung 
Diez 
Louise-Seher-Straße 1 
65582 Diez 
 

 Emy-Roeder-Straße 5  
55129 Mainz 
Telefon +49 6131 9254 0 
Telefax +49 6131 9254 123 
Mail: office@lgb-rlp.de 
www.lgb-rlp.de 
 
29.08.2025 
 
 

Mein Aktenzeichen 
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31.07.2025 
 

 
 
 

Telefon 
 
 

  

Bebauungsplan "Am Beckers Garten" der Ortsgemeinde Horhausen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden 

zum oben genannten Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und Bewer-

tungen gegeben: 

Bergbau / Altbergbau: 

Die Prüfung der hier vorliegenden Unterlagen ergab, dass der ausgewiesene Bebau-

ungsplan "Am Beckers Garten" von dem auf alle Mineralien verliehenen Bergwerks-

feld "Holzappel" überdeckt wird. Das Bergrecht für dieses Bergwerksfeld wird von der 

Ortsgemeinde Laurenburg, Hauptstraße 40 in 56379 Laurenburg aufrechterhalten. 

Im Bergwerk "Holzappel" erfolgte ehemals umfangreicher untertägiger Abbau von 

Roherzen. Aus den vorhandenen Unterlagen geht hervor, dass sich die Grubenbaue 

des Bergwerkes nicht im Planungsbereich befinden. 

In dem in Rede stehenden Gebiet erfolgt kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht. 

Bitte beachten Sie, dass unsere Unterlagen keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
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erheben, da grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass nicht dokumentierter his-

torischer Bergbau stattgefunden haben kann, Unterlagen im Laufe der Zeit nicht über-

liefert wurden bzw. durch Brände oder Kriege verloren gingen. 

Sollte bei dem geplanten Bauvorhaben auf Indizien für Bergbau gestoßen werden, 

empfehlen wir spätestens dann die Einbeziehung eines Baugrundberaters bzw. Geo-

technikers zu einer objektbezogenen Baugrunduntersuchung. 

Dem LGB liegen Hinweise zu ehemaligem Erzbergbau in der Gemarkung Holzappel 

sowie in den angrenzenden Gemarkungen vor. Die Roherze wurden meist in unmittel-

barer Nähe der Förderstollen bzw. –schächte zu Konzentraten aufbereitet. Dabei 

fielen stark metallhaltige Aufbereitungsrückstände an, die in der Regel ortsnah un-

gesichert abgelagert wurden. Konkrete Angaben über Kontaminationsbereiche, 

Schadstoffspektren u.ä. liegen dem LGB nicht vor. In diesen Ablagerungen können 

die nutzungsbezogenen Prüfwerte der Bundesbodenschutz-Verordnung erfahrungs-

gemäß deutlich überschritten werden. Wir empfehlen daher, die Anforderungen an die 

gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu überprüfen. 

Da wir keine Kenntnisse über eventuelle Planungen der o.g. Bergwerkseigentümerin 

in Bezug auf das aufrechterhaltene Bergwerkseigentum haben, empfehlen wir Ihnen, 

sich mit der Ortsgemeinde Laurenburg in Verbindung zu setzen.  

Es erfolgte keine Prüfung der Ausgleichsflächen in Bezug auf Altbergbau. Sofern die 

Ausgleichsmaßnahmen den Einsatz von schweren Geräten erfordern, sollte hierzu 

eine erneute Anfrage zur Ermittlung eines möglichen Gefährdungspotenzials erfolgen. 

Boden und Baugrund 

– allgemein: 

Der Hinweis auf die einschlägigen Baugrund-Normen sowie die Empfehlung von 

objektbezogenen Baugrunduntersuchungen in den textlichen Festsetzungen unter 5.6 

werden fachlich bestätigt. 
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- mineralische Rohstoffe 

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus rohstoffgeologischer Sicht keine Ein-

wände. 

Geologiedatengesetz (GeolDG) 

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geo-

logischen Untersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim 

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für die An-

zeige sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht 

das Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-

Pfalz unter  

https://geoldg.lgb-rlp.de 

zur Verfügung. 

Weitere Informationen zum Geologiedatengesetz finden Sie auf den LGB Internet-

seiten sowie im Fragenkatalog unter  

https://www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz/faq-geoldg.html 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Andreas Tschauder 
Direktor 
 
















